
Tierpension 
 Anke Kunz 
 Muldenstr. 3 
 08304 Schönheide 
 Tel.:      037755/ 66012 
 Handy:    0179 24 20 341 
 
........................................................................................................................................................... 
 

Unterbringungsvertrag 
zwischen o.g. Firma und: 

 
Name:.....................................................   Vorname:.................................................. 
 
Strasse:...................................................   Wohnort:................................................... 
 
Telefon:.................................................. 
 
 
Im Notfall ist zu benachrichtigen: 
 
Name:.....................................................   Vorname:................................................... 
 
Telefon:.................................................. 
 
 
Untergebracht werden soll folgender Hund: 
 
Name:.....................................................   Rasse:......................................................... 
 
Alter:......................................................   Geschlecht:................................................. 
 
 
Kastriert:     O ja   O nein 
  
Bei Hündinnen: läufig:     O ja   O nein 
 
 
 
Medikamente/Dosierung:.............................................................................................................................. 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass mir die beigelegten Aufnahmebedingungen zur Unterbringung in der Tierpension bekannt 
sind. 
 
Mein Hund soll in dieser untergebracht werden 
 
vom ............................. bis ............................ 
 
Sollte der Hund nach Ablauf des Termins nicht von mir abgeholt werden und wurde die Dauer des Aufenthaltes nicht 
verlängert, kann dieser auf Kosten des Eigentümers in einem Tierheim untergebracht oder vermittelt werden. 
 
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift/Halter............................................................................................................ 

 



Tierpension 
 Anke Kunz 
 Muldenstr. 3 
 08304 Schönheide 
 Tel.:      037755/ 66012 
 Handy:    0179 24 20 341 
 
................................................................................................................................................................ 

 
Vertragliche Bedingungen zur Unterbringung von Privathunden 

 
 
 

• Ich berechne für die Unterbringung und Betreuung incl. Futter 12,50 € pro begonnenem Tag. Dieser Preis gilt für 
Aufenthalte ab drei Tagen. 

• Bei Aufenthalten von einer Woche und mehr berechne ich 12,00 € incl. Futter pro begonnenem Tag. 
• Anreise- und Abreisetag gelten ab einer Unterbringung von zwei Wochen als ein Tag. 
• Für die Tagesbetreuung berechne ich 3,00 € pro angefangener Stunde. Ab der sechsten Stunde berechne ich 1,50 € pro 

angefangener Stunde. 
• Wird der Hund für die Dauer von vierundzwanzig Stunden untergebracht gilt ein Pauschalpreis von 25,00 €.  

 Ab der fünfundzwanzigsten Stunde wird als Tagesbetreuung abgerechnet. 
• Ich übernehme für die Dauer der Unterbringung die artgerechte Fütterung und Pflege. 
• Ausreichend Wasser und Frischfleischfutter bzw. Trockenfutter werden gestellt. 

 Benötigt der Hund besonderes Futter (Diät o.ä.), ist dieses vom Besitzer mitzubringen. Dann werden 11,00 € pro 
begonnenem Tag berechnet. 

• Ist es dem Hundebesitzer nicht möglich, seinen Hund zum vereinbarten Termin abzuholen, ist dies rechtzeitig mitzuteilen. 
• Der Besitzer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Hund unter Aufsicht den anderen Hunden zugeführt wird. 
• Im Falle einer Verletzung durch Beissereien ect. kann die Tierpension dafür nicht haftbar gemacht werden. 
• Sollte trotz hoher Umzäunung des Freigeheges und ordnungsgemässer Aufsicht ein Hund weglaufen, so wird im 

Schadensfall die Versicherung des Besitzers für Sach-, Personen- bzw. Vermögensschäden haftbar gemacht. 
 Voraussetzung hierfür ist eine ausreichende Haftpflichtversicherung des Hundes. 

• Für ein Ableben des Hundes, bspw. wegen hohen Alters, wird keine Haftung übernommen. Der Halter wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass sein Hund auf eigene Gefahr in der Tierpension abgegeben wird. 

• Sollte der zu betreuende Hund durch aggressives oder zerstörerisches Verhalten auffällig werden, so ist dieser unverzüglich 
nach Benachrichtigung abzuholen. Ist eine Abholung seitens des Halters oder einer vom Halter beauftragten Person nicht 
möglich, so wird dieser Hund in eine andere Betreuung, z.B. Tierheim, gebracht. Die Kosten, die hierfür entstehen trägt in 
vollem Umfang der Halter. 

• Der Hundebesitzer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass sein Hund ausreichend geimpft und entwurmt ist.  
 Der Impfpass ist mitzubringen. 

• Sollte bei einem Hund während des Aufenthaltes der Befall von Endo- bzw. Ektoparasiten festgestellt werden, so erfolgt 
eine tierärztliche Behandlung auf Kosten des Eigentümers. 

• Ergibt sich während der Unterbringung die Notwendigkeit einer tierärztlichen Behandlung, erklärt sich der Besitzer damit 
einverstanden, dass die Versorgung von einem Tierarzt meiner Wahl übernommen wird. Die anfallenden Kosten übernimmt 
der Besitzer. Die Tierarztrechnung wird direkt vom Tierarzt an den Besitzer geschickt. Pro Tierarztbesuch berechne ich 
ausserdem 20,00 €  (Kilometergeld und Zeitaufwand). 

• Bringt ein Hund nachweislich eine ansteckende Krankheit mit in die Unterkunft, trägt der Besitzer des Hundes die 
anfallenden Kosten für die Behandlung der Tiere, die sich dadurch angesteckt haben. 

• Für mitgebrachte persönliche Dinge wird keine Haftung übernommen. 
• Bei Tagesbetreuung wird dieser Vertrag nur einmal geschlossen und gilt für alle zukünftigen Aufenthalte als 

Tagesbetreuung. 
• Sobald der Vertrag ausgefüllt und unterschrieben bei mir eingegangen ist, gilt der Unterbringungsplatz als reserviert. 
• Bei Aufenthalten ab einer Woche wird die Hälfte des Gesamtbetrages bei Reservierung fällig. 

 Bankverbindung: Anke Schlitter-Kunz, DiBa Bank, BLZ 50010517, Konto 0212972765. 
 Die Zahlung des Restbetrages erfolgt bei Abholung des Hundes in bar. 

• Im Falle einer Stornierung ist dies der Tierpension mind. zwei Wochen vor Beginn der Unterbringung schriftlich 
mitzuteilen. Geschieht dies nicht, wird der angezahlte Betrag als Entschädigung einbehalten. 

 
 
 
 
 
 
Gültig ab August 2011 
    


